
 

 

Das Sozialgesetzbuch bildet gemeinsam mit dem europäischen Opferrecht und den 

menschenrechtlichen Konventionen die zentrale rechtliche Grundlage für die Absicherung von Mit-

Opfern nach Tötungsdelikten – insbesondere bei psychischen Traumafolgen, Rehabilitationsbedarf 

und sozialer Entschädigung. 


